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Landeshauptstadt Stuttgart 
Oberbürgermeister 
GZ: 7831-10.20 

GRDrs 641/2023 
      
 

Stuttgart, 13.06.2023 

Internationale Bauausstellung 2027 - IBA-Festival 2025 

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
      

Einbringung 
Einbringung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

20.06.2023 
21.06.2023 
      

Bericht

Die Projektgesellschaft der Internationalen Bauausstellung (IBA) führt bis in das Jahr 
2027 insgesamt drei IBA´27-Festivals durch, die alle zwei Jahre stattfinden. Dabei handelt 
es sich um Schwerpunktveranstaltungen welche der Öffentlichkeit und dem Fachpublikum 
Einblicke in die Arbeitsweise und Projekte der IBA geben sollen. Das erste Festival er-
streckt sich in diesem Jahr über den Zeitraum vom 23. Juni bis zum 22. Juli 2023. Die 
drei IBA´27-Festivals sind so angelegt, dass sie vom Umfang her immer größer werden 
sollen.  
 
Für diese Aufgabe hat der Gemeinderat im Vorgriff auf den Stellenplan 2024 die Ermäch-
tigung erteilt, eine Stelle im Umfang von 0,5 Vollzeitäquivalenten zu besetzen. Außerdem 
wurden für das erste Festival 150.000 € genehmigt und die Verwaltung beauftragt, nach 
Stellenbesetzung mit der Organisation des Festivals zu beginnen (vgl. GRDrs 637/2022). 
 
Das Konzept sieht vor, dass die IBA´27 Projektgesellschaft in einer sogenannten Festival-
zentrale eine Ausstellung zu allen IBA-Projekten der gesamten StadtRegion zeigt. Ergän-
zend zu dieser Festivalzentrale sollen „Projektbühnen“ und „Spotlights“ stattfinden. Dabei 
handelt es sich um „kulturelle und gesellschaftliche Events“, die federführend von den 
Projektpartnern durchgeführt werden – also auch der Landeshauptstadt Stuttgart. Mögli-
che Formate dieser Veranstaltungen sind unter anderem Beteiligungsformate, Vorträge 
und Diskussionsveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Führungen, Kunstaktionen, Per-
formances oder Filmabende. 
 
Weil die IBA ein international sichtbares Aushängeschild ist, sollte sich die Landeshaupt-

stadt Stuttgart bei den IBA’27-Festivals und darüber hinaus mit entsprechender Strahl-

kraft präsentieren. Es gilt, ein attraktives Festivalprogramm zu konzipieren und durch eine 

engagierte Begleitung der öffentlichen Veranstaltungen für den IBA-Standort Stuttgart ei-

nen längerfristigen Mehrwert zu entwickeln. 
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Für das erste Festival im Jahr 2023 hat der Gemeinderat ein Budget in Höhe von 

150.000 € zur Verfügung gestellt. Da die beiden folgenden Festivals größer und umfängli-

cher werden sollen, müssen die dafür benötigten Finanzmittel angepasst werden. Für das 

Festival 2025 plant die Verwaltung mit einem Gesamtbudget von 200.000 €, aufgeteilt auf 

50.000 € in 2024 für Vorbereitungen und Anzahlungen und 150.000 € für die Durchfüh-

rung des Festivals im Jahr 2025.

Finanzielle Auswirkungen

 

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge): 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

2029 ff. 
TEUR 

IBA Festival 2025 
Amtsbereich 8108020 – 
Presse und Öffentlichkeits-
arbeit, Kontengruppe 
42510 – Sonstige Aufwen-
dungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

50 150     

       

Finanzbedarf       
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) 

 

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen): 
 

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich 

Anzahl Stellen zum Stellenplan 

2024 2025 später 

Befristet bis Ende 2027, Ermächtigung zur Stellenbesetzung im 
Vorgriff auf den Doppelhaushalt 2024/2025 

   

    

    

 

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen): 
 

Kostengruppe  
2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

2029 ff. 
TEUR 

Laufende Erlöse       

Personalkosten       

Sachkosten       

Abschreibungen       

Kalkulatorische Verzinsung       

Summe Folgekosten       
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!) 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Referate AKR, SWU und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und 
stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 
erfolgen. 
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Für den in der Drucksache dargestellten Personalbedarf wurden bereits im Vorgriff auf 
den Stellenplan 2024 Kapazitäten im Umfang von 0,5 VZK „Sachbearbeitung IBA-Fes-
tival“, EG 12 TVöD geschaffen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

-- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
-- 

 
Dr. Frank Nopper 
Oberbürgermeister 
 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 641/2023 
 
<Anlagen> 
 
   


